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Gemeinde Dassendorf

Beschlussvorlage
03/103/2017 AZ:

30.11.2017

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen

Außenbereichssatzung für das Gebiet: "Westlich Mühlenweg, südlich 
Reiterhof, nördlich Obsthof"
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
14.12.2017 Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf Entscheidung

Sachverhalt:
Der Aufstellungsbeschluss für die Außenbereichssatzung wurde in der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 21.11.2017 gefasst.

Finanzielle Auswirkungen: Nein 

Beschlussvorschlag:
Der Entwurf der Außenbereichssatzung für das Gebiet: "Westlich Mühlenweg, südlich 
Reiterhof, nördlich Obsthof" und die Begründung werden in den vorliegenden Fassungen 
gebilligt.
Der Entwurf der Außenbereichssatzung und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 35 Abs. 6 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB öffentlich auszulegen und 
die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung 
und nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:



!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!

!!
!

!!
!

!!
!

!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

!!
!

11

13

1

6 a

5 b

6 b

12

8

14

3

7
10

19

10 a

5 a

9

9 a

7

8

2

1 a

9

4

10

5

8 a

7 a

17

11

4

16

12

6
10

7 
b

5

7

2 a

6 a

5

4

7

3

1

7 
a

6

13

13

8

4 
a

1

99
11

16

Hasenwinkel

Hasenwinkel

3

15

6

14

Stemmenkoppel

7

L 314

17

15

M
ühlenw

eg

Hasenwinkel

Gartenweg

Im Winkel

Schlangenweg

7
2

3
18

91

3
19

35
31

45

40
23

35/97

35
48

40
21

40
3

40
15

35
62

40
14

167
36

36
14

35
63

4
2

35
30

36
9

35
95

35
101

35
7

35
52

40
16

40
13

175
36 36

15

35
102

35
91 35

89

36
12

35
81

35/53

35
54

35/55

80
40
28

35
93

35
57

36
41

35
59 35

60 35
42

35
90

35/87

40
22

35
103

36
42

35
5

35
49

35
50

36
19

35
88

36
11

35/98

35
32

92
35

35
96

40
4

35
25

35
61

35/84

35
94

4
4

3
14

40
24

40
49

35
65

40
31

35
58

36
13

36
20

35
67

41
4

42
2

35
86

176
36

36
21

36
40

3
16

35
6

35
15

40
30

40
29

92

112

TEIL A PLANZEICHNUNG

Vergleichsgebiet

M. 1:1.000

M
ühlenw

eg
L 314

STAND:       12. DEZEMBER 2017

AUSSENBEREICHSSATZUNG
DER GEMEINDE DASSENDORF

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der Außenbereichssatzung

Baugrenze § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

GEBIET:  "WESTLICH MÜHLENWEG, SÜDLICH
                       REITERHOF, NÖRDLICH OBSTHOF"

Hinweise:
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.1990 (BGBI. IS. 132), in der
zuletzt geänderten Fassung.
Darstellung des Planinhaltes nach der Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990  (BGBI. I 1991 S. 58),

PLANZEICHENERKLÄRUNG
FESTSETZUNGEN

§ 9 Abs. 7 BauGB

ÜBERSICHT

ENTWURF

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 84 Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch die
Gemeindevertretung vom .................  folgende Satzung über die Außenbereichssatzung, für das Gebiet:
  
                                  "westlich Mühlenweg, südlich Reiterhof, nördlich Obsthof"

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.

SATZUNG

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom  ....................... .
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte vom ................... bis .......................
durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln.

3. Der Entwurf der Außenbereichssatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die
Begründung, haben in der Zeit vom ....................... bis ...................... während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, vom ...............
bis ......................... durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln orstüblich bekannt gemacht.
Dassendorf, den

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden nach
§ 4 Abs. 2 BauGB am  .................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Dassendorf, den

4. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange am ................. geprüft. das Ergebnis wurde mitgeteilt.

5. Die Gemeindevertretung hat die Außenbereichssatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am
..................... als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.
Dassendorf, den

6. Die Außenbereichssatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) , wird hiermit ausgefertigt und
ist bekanntzumachen.
Dassendorfg, den

7. Der Beschluss der Außenbereichssatzung durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung
auf Dauer während der Öffnungszeiten von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft
erteilt, wurden vom .................. bis ....................... durch Aushang - ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung
ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließ-
lich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des
§ 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am .................... in Kraft getreten.
Dassendorf, den

§ 1 Geltungsbereich

Nach § 35 Abs. 6 BauGB erlässt die Gemeinde Dassendorf folgende Satzung:

Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil werden, gemäß den im beigefügten Lageplan
ersichtlichen Darstellung, festgelegt.
Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung.

BürgermeisterinL. S.

VERFAHRENSVERMERKE

BürgermeisterinL. S.

BürgermeisterL. S.

BürgermeisterinL. S.

BürgermeisterinL. S.

§ 2 Zulässigkeit
Innerhalb der Satzungsgrenzen richtet sich die planungsrechtiche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach
§ 35 BauGB.

Zulässig sind Wohnzwecken dienende Vorhaben sowie Vorhaben für kleinere Handwerks- und Gewerbetbetriebe.

Soweit für ein Gebiet des festgelegten Innenbereiches eine rechtsverbindliche Bauleitplanung vorliegt oder nach
Inkrafttreten dieser Satzung ein Bebauungsplan aufgestellt wird, richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit
von Vorhaben nach § 30 BauGB.

§ 3 Planliche Festsetzungen
Siehe Lageplan M 1 : 1000

§ 4 Textliche Festsetzungen

ARCHITEKT+PLANER HANS-JÖRG JOHANNSEN

Bornweg 13
21521 Dassendorf

Tel. 04104-4845
E-Mail: arch.joerg.johannsen@t-online.de

AUSSENBEREICHSSATZUNG
DER GEMEINDE DASSENDORF

Es sind nur eingeschossige Gebäude, wie im Plangeltungsbereich vorhanden, zulässig.

Sollte der im Baufeld befindliche Laubbaum, auf dem Flurstück 92, im Rahmen einer Baumaßnahme gefällt werden,
so sind 2 standortgerechte Laubbäume, Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm
als Ausgleich zu pflanzen.

Grenze des Vergleichsgebietes
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I n h a l t s ü b e r s i c h t  

 
1.00 Planungsrechtliche Grundlagen 
1.10 Beschlussfassung 
1.20 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 
1.30 Technische und rechtliche Grundlagen 
 
2.00 Lage und Umfang des Bebauungsplangebietes 
2.10 Lage 
2.20 Bisherige Nutzung / Bestand 
2.30 Grenzen des Plangeltungsbereiches 
2.40 Flächenbilanz 
 
3.00 Begründung für die Aufstellung, Ziele und Inhalt der Planung 
 
4.00 Städtebauliche Gestaltung / Gestaltung der baulichen Atnlagen, sowie Festset-

zungen 
4.10 Gestaltung 
4.20 Art der baulichen Nutzung 
4.30 Bauweise 
4.40 Zahl der Vollgeschosse 
 
5.00 Verkehrserschließung 
5.10 Innere und äußere Erschließung 
5.20 Private und öffentliche Parkplätze 
5.30 Öffentlicher Personennahverkehr 
 
6.00 Versorgungsanlagen 
6.10 Wasserversorgung 
6.20           Schmutzwasserentsorgung 
6.30 Regenwasserentsorgung 
6.40           Energieversorgung 
6.50 Fernsprechversorgung    
6.60 Gasversorgung 
6.70 Abfallentsorgung 
6.80           Feuerlöscheinrichtungen 
 
7.00 Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 
 

   8.00 Lärmimmissionen 
   
   9.00 Geruchsimmissionen 

 
 10.00 Hinweise 

 
 11.00 Beschluss über die Begründung 

 
 

Anlagen:   
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1.00 Planungsrechtliche Grundlagen 

1.10 Beschlussfassung 

 Am 21.11.2017 fasste die Gemeinde Dassendorf den Beschluss,  

 für das Gebiet: 

„westlich Mühlenweg, südlich Reiterhof, nördlich Obsthof“ 

eine Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB aufzustellen. 

  

1.20 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan stellt für den Plangeltungsbereich landwirtschaftliche 

Fläche dar. 

 

1.30         Technische und rechtliche Grundlagen 

Als Kartengrundlage für den rechtlichen Nachweis der Grundstücke wurde eine 

Planunterlage im Maßstab 1:1000, Flurkartenauszug, verwandt. 

Als Rechtsgrundlagen für die Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 

gelten: 

a) Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI.I S. 2414) in zuletzt ge-

änderter Fassung. 

b) Die vierte Verordnung zur Änderung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

vom 23.1.1990 (BGBI. I S. 132) in zuletzt geänderter Fassung. 

c) Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein vom 22.01.2009  

(GVOBl. Schleswig-Holstein S. 6), in zuletzt geänderter Fassung. 

d) Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV. 90) vom 18.12.1990 

(BGBI. I 1991 S. 58), in zuletzt geänderter Fassung. 

 

2.00 Lage und Umfang des Bebauungsplangebietes 

2.10 Lage 

Der Plangeltungsbereich befindet sich etwas nördlich des geographischen Mittel-

punktes der Gemeinde Dassendorf, grenzt an seiner Ostseite direkt an den Müh-

lenweg/L 314 an. Nördlich angrenzend befinden sich noch eine Trasse für eine 

Ackerzufahrt und dann direkt nachfolgend der Reiterhof Dassendorf. Südlich grenzt 

der direkt der Obsthof mit seinen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden an.  
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Direkt angrenzend, diagonal nordöstlich befindet sich Wohnbebauung, weiter nörd-

lich befindet sich Wohnbebauung, weiter nordöstlich befindet sich Wohnbebauung 

und weiter südlich befindet sich Wohnbebauung.  

Das Gebiet umfasst die postalischen Hausnummern 9-15 des Mühlenweges. 

 

2.20 Bisherige Nutzung / Bestand 

Eine landwirtschaftliche Nutzung dieser Fläche findet seit ca. 60-70 Jahren nicht 

mehr statt. Nach dem 2. Weltkrieg wurden hier kleine Häuser/Behelfsheime zu 

Wohnzwecken erstellt von denen ein Haus vor längerer Zeit saniert und erweitert 

wurde und vor kurzem ein weiteres Haus saniert wurde. 

Des Weiteren sind, überwiegend aus früheren Zeiten, diverse Nebengebäude auf 

den Grundstücken vorhanden. möglicherweise zu gewerblicher Nutzung oder als 

landwirtschaftlicher Nebenerwerb, heute vielfach als Garagen und Lagerschuppen.

      

2.30  Grenzen des Plangeltungsbereiches 

Das Gebiet der Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 BauGB wird wie folgt 

begrenzt: 

Im Norden 

Durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 91 und 3/16.  

Im Osten 

Durch die Mitte der Straße „Mühlenweg/L 314“ 

Im Süden 

Durch die südliche Grenze des Flurstückes 3/19. 

Im Westen 

Durch die östliche Grenze des Flurstückes 3/18. 

 

2.40 Flächenbilanz 

Das Plangebiet umfasst eine Größenordnung von  ca. 6.200 m², davon Straßen-

verkehrsflächen 550 m². 
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3.00 Begründung für die Aufstellung, Ziele und Inhalt der Pla-

nung 

 Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erstellt die Gemeinde Bauleitpläne in eigener Verant-

wortung sobald und soweit es erforderlich ist. 

 Folgende Gründe und Ziele veranlassten die Erstellung der Außenbereichssatzung 

gemäß § 35 Abs. 6 BauGB. 

 Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind öffentliche und private Belange gegeneinander und 

untereinander gerecht abzuwägen. Das heißt, auch private Belange untereinander. 

 Innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich vier Baugrundstücke, auf de-

nen frühzeitig bereits ein Gebäude erneuert wurde und heutigen Ansprüchen an 

ein Wohnen genügt. Ein zweites Gebäude ist vor nicht langer Zeit ebenfalls kom-

plett saniert, energetisch aufbereitet und dem heutigen Standard angepasst wor-

den. Einem Dritten wurde die Sanierung und Erweiterung oder ggf. Neubebauung, 

aufgrund der schlechten Substanz, nicht genehmigt. Hierin sieht die Gemeinde ei-

nen Verstoß gegen das Baugesetzbuch. Es soll eine Gleichbehandlung der Nach-

barn untereinander hergestellt werden. Das ist Ziel dieser Planung.  

 Der dringende Wohnraumbedarf in Dassendorf kann durch diese Außenbereichs-

satzung bei weitem nicht gedeckt werden, jedoch jede weitere Wohneinheit ist wün-

schenswert. Ein anderer Standort kann nicht gewählt werden, da die Probleme ge-

nau in diesem bereits bebauten Bereich anstehen.    

 

4.00 Städtebauliche Gestaltung/Gestaltung der baulichen Anla-

gen sowie Festsetzungen 

4.10 Gestaltung, Art der baulichen Nutzung, Bauweise und Zahl der Vollgeschosse 

richtet sich nach dem eingetragenen Vergleichsgebiet. 

Somit ist nur eingeschossige Bauweise möglich und die derzeit im Gebiet vorhan-

denen Nutzungen 

 

4.20 Baugrenzen 

Die Baugrenzen wurden begrenzt festgesetzt um keine zusätzliche Neubebauung 

zu ermöglichen, jedoch sollen Sanierungen und Neubauten sowie kleine Erweite-

rungen am Standort der jetzigen Gebäude möglich sein. 
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5.00       Verkehrserschließung 

5.10 Innere und äußere Erschließung      

Das Bebauungsplangebiet wird von außen weitläufig über die BAB 24 Hamburg – 

Berlin und über die B 404 und die B 207 erschlossen.  

Des Weiteren befindet sich ein S-Bahn Anschluss in ca. 6 km Entfernung in 

Aumühle, mit Anschluss nach Hamburg (S 21). 

Die direkte Erschließung erfolgt über den Mühlenweg/L 314. 

 

5.20 Private Stellplätze und öffentliche Parkplätze 

Private Parkplätze sind nach den Vorschriften der Landesbauordnung Schleswig-

Holstein auf den eigenen Grundstücken einzurichten. 

Ein zusätzlicher Bedarf an öffentlichen Parkplätzen besteht nicht.  

 

6.00 Versorgungsanlagen 

6.10         Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an die öffentliche Trinkwasserver-

sorgung.     

                                                                                                                                                                                                        

6.20 Schmutzwasserentsorgung 

Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über das vorhandene Lei-

tungsnetz der Hamburger Stadtentwässerung. 

 

6.30  Regenwasserentsorgung 

Das Oberflächenwasser auf den Grundstücken kann gemäß ATV-A 138 zur Versi-

ckerung gebracht werden, soweit die Bodenverhältnisse es zulassen. 

 

6.40         Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität erfolgt über die Anlagen der 

Schleswig-Holstein Netz AG. 
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6.50         Fernsprechversorgung 

Die Gemeinde Dassendorf ist an das Telefonnetz der Deutschen Telekom ange-

schlossen. 

 

6.60 Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt über die Anlagen der Schleswig-Holstein Netz AG. 

 

6.70 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt aufgrund gesetzlicher Regelungen durch die Abfall-

wirtschaft Südholstein GmbH (AWSH) als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträ-

ger. 

 

6.80 Feuerlöscheinrichtungen 

Der Brandschutz wird gewährleistet durch die freiwillige Feuerwehr Dassendorf. 

Die erforderlichen Wassermengen werden der öffentlichen Trinkwasserversorgung 

durch Hydranten entnommen. 

 

7.00      Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 

Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens fallen nicht an. 

 

8.00 Geruchsimmissionen 

Zur Absicherung möglicher Beeinträchtigungen durch Geruchsimmissionen wurde 

eine Immissionsschutzstellungnahme durch die Landwirtschaftskammer Schles-

wig-Holstein in Auftrag gegeben, mit dem Ergebnis, dass keine Beeinträchtigungen 

vorliegen „Daher bestehen gegenüber einer Bebauung der Grundstücke im jewei-

ligen Gebietscharakter nach GIRL keine Bedenken“. 

Die Geruchs-Immissionsstellungnahme ist Bestandteil der Begründung wird den 

Originalen als Anlage beigefügt 

 

9.00 Hinweise 

o Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen ent-

deckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen  
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und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verant-

wortlich hier sind gemäß § 15 DSchG der Grundstückseigentümer und der 

Leiter der Arbeiten. 

o Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampmittelräum-

dienstes keine Bedenken. 

Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und un-

verzüglich der Polizei zu melden. 

 

11.00 Beschluss über die Begründung 

Die Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Dassendorf am                 gebilligt. 

 Dassendorf, den  

 

 Bürgermeisterin 
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